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Vorschlag für einen Unionsakt zur Stärkung der Position der Landwirte in der 
Lebensmittelversorgungskette

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG vom 11. Mai 2015 über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“)1, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2014 mit dem Titel 
„Gegen unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette“ (COM(2014)0472),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 29. Januar 2016 über unlautere 
Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette 
(COM(2016)0032),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 mit dem Titel 
„Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ 
(COM(2009)0591),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 31. Januar 2013 zu dem Thema 
„Unlautere Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel in Europa“ (COM(2013)0037),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2016 zu unlauteren 
Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette2 und seine Entschließung vom 
14. Dezember 2016 zu den GAP-Instrumenten zur Verringerung der 
Preisschwankungen auf den Agrarmärkten3, den Bericht des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses vom 30. September 2016 über unlautere Handelspraktiken 
zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette, die Ergebnisse des 
politischen Forums für die Verbesserung der Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette vom 31. März 2016 in Kaunas, die internationale 
Expertenkonferenz zum Thema „Stärkung der Position der Landwirte in der 
Lebensmittelversorgungskette“ vom 30. Juni und 1. Juli 2016 in Bratislava, Präsident 
Junckers Rede über die Lage der Union von 2016 und den Bericht, den die 
Einsatzgruppe „Agrarmärkte“ dem Rat am 15. November 2016 vorgelegt hat, 

1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0250.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0504.
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– unter Hinweis auf Artikel 5 des Beschlusses des Europäischen Parlaments vom 
28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen 
Parlaments4,

– gestützt auf Artikel 46 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
vereinheitlichte Regelungen für den Kampf gegen unlautere Geschäftspraktiken im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern festgelegt werden, während 
unlautere Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen nicht erwähnt werden; in der 
Erwägung, dass die Annahme von Rechtsakten der Union erforderlich ist, um unlautere 
Geschäftspraktiken zwischen verschiedenen Akteuren der Lebensmittelkette der EU, die 
Landwirte – das schwächste Glied der Kette – betreffen, zu bekämpfen; 

1. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, dass die Lage EU-weit zwar variiert, dass 
die Landwirte jedoch unverändert das schutzbedürftigste Glied in der 
Lebensmittelversorgungskette sind, obwohl zahlreiche Anstrengungen unternommen 
wurden, dies zu ändern, und dass diese Tatsache vor allem während einer Krise der 
Agrarmärkte besonders zu Tage tritt;

2. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, dass sich die Lage zwar von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterscheidet, dass aber Landwirte aufgrund ihrer schwächeren 
Verhandlungsposition häufig Praktiken ausgesetzt sind, die gröblich von der guten 
Handelspraxis abweichen und gegen das Gebot von Treu und Glauben und des 
redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen;

3. weist darauf hin, dass zu derartigen Geschäftspraktiken unter anderem ungebührlich 
späte Zahlungen, die unfaire Abwälzung von Kosten oder Risiken, einseitige bzw. 
nachträgliche Änderungen von Verträgen und eine unfaire Vertragsbeendigung 
gehören;

4. weist darauf hin, dass es gegenwärtig im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
verschiedene Instrumente gibt, mit denen die Position der Landwirte gestärkt werden 
kann; warnt jedoch, dass die Wirksamkeit dieser Instrumente anscheinend in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist und dass es bei einigen von ihnen 
Verbesserungspotenzial gibt;

5. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 114 des Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union bis ... einen Vorschlag für einen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung unlauterer 
Geschäftspraktiken, wie etwa Richtlinie 2005/29/EG, zu unterbreiten, so dass das 
Problem der unlauteren Praktiken zwischen verschiedenen Akteuren in der 
Lebensmittelkette mit einbezogen wird.
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BEGRÜNDUNG

Es muss anerkannt werden, dass eine ordnungsgemäß funktionierende 
Lebensmittelversorgungskette von hoher Bedeutung und die Schutzbedürftigkeit der 
Landwirte in diesem Zusammenhang besorgniserregend ist. 

Die Kommission könnte Ansätze verfolgen, mit denen unter anderem sichergestellt würde, 
dass die Risiken gleichmäßiger über die Lebensmittelversorgungskette verteilt werden, der 
Abschluss vertraglicher Vereinbarungen gefördert wird und Markttransparenz und 
Risikomanagement verbessert werden.

Derzeit gibt es keine EU-Rechtsvorschriften, um unlautere Praktiken zwischen verschiedenen 
Akteuren in der Lebensmittelkette zu bekämpfen. Es muss sichergestellt werden, dass das 
Wettbewerbsrecht der EU die besonderen Eigenschaften der Landwirtschaft berücksichtigt 
und dem Wohl der Erzeuger dient.

Es muss die Voraussetzungen für einen wirksameren Markt schaffen, der es den Verbrauchern 
ermöglicht, aus zahlreichen zu wettbewerbsfähigen Preisen angebotenen und hochwertigen 
Erzeugnissen auszuwählen, wobei gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass Primärerzeuger einen 
Anreiz für Investitionen und Innovationen haben und nicht durch unlautere Handelspraktiken 
vom Markt verdrängt werden.


